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PFAS-Verbot im Rahmen der REACH-Verordnung

REACH (EU-Chemikalienverordnung):

Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals 

PFAS: Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen 

Jede Substanz, die mindestens ein vollständig fluoriertes 

Methyl- (CF3-) oder Methylen- (-CF2-) Kohlenstoffatom 

(ohne daran gebundenes H/Cl/Br/I) enthält.

F-C-Verbindung gehört zu den stärksten Einfachbindungen

→ hohe Persistenz dieser Stoffe (Ewigkeits-Chemikalien)

→ Es gibt ca. 10.000 verschiedene PFAS



Warum werden PFAS verwendet?

• wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften

• hohe Stabilität insbesondere unter Extrembedingungen: 
Temperatur, Druck, Strahlung, Chemikalien, Seewasser

• sehr gute thermische und elektrische Isolatoren

• nicht brennbare/nicht toxische Kältemittel 

• gute Schmiermittel

• oberflächenaktive Eigenschaften (Tenside)



Warum sollen PFAS reguliert werden?

• sehr hohe Persistenz

• Akkumulation in Pflanzen und Lebewesen

• hohes Expositionspotential für den Mensch und Tier über Futter- und 
Lebensmittel und Trinkwasser

• hormonelle Wirkungen

• toxisch

• zeitverzögertes Auftreten von negativen Aspekten

• Treibhauspotential

• unklares Gefahrenpotential (zu wenige wissenschaftliche Studien) – 
daher sollen prophylaktisch alle PFAS verboten werden

Wichtig: Diese negativen Eigenschaften gelten nicht für alle PFAS 
gleichermaßen!





Vorgeschlagene Fristen für Ausnahmen

• 6,5 Jahre

❖Alternativen bereits identifiziert, aber nicht unmittelbar/bis zum 
Ende der Übergangsfrist einsatzbereit

❖Alternativen nicht in ausreichender Menge verfügbar

• 13,5 Jahre

❖Bislang keine möglichen Alternativen identifiziert

❖Zertifizierung/Zulassung der Alternative kann nicht innerhalb 
von 6,5 Jahren erreicht werden



Status quo PFAS

• 7. Februar 2023: Veröffentlichung des Verbotsvorschlags auf der ECHA-Webseite

Vorschlag von fünf Behörden der Länder D, NL, S, N, DK  

für Deutschland BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

• März bis September 2023: sechsmonatige öffentliche Konsultationsphase

5600 Konsultationen wurden eingereicht (u.a. vom VDKF), 1,6 GB Daten

• bis Ende 2024: Überprüfung des Verbotsvorschlags und der Einreichungen durch

➢ ECHA-Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) und 

➢ ECHA-Ausschuss für Sozioökonomische Analyse (SEAC) 

➢ parallel Empfehlung durch die fünf Behörden aus D, NL, S, N, DK 

• Q1 2025 Veröffentlichung der wissenschaftlichen Stellungnahmen von RAC und 

SEAC, danach Konsultationsphase

• 2026 Veröffentlichung des Entwurfs der ECHA

• 2026-2027 Annahme des Vorschlags durch die EU-Kommission

• 2026-2027 Prüfung des Vorschlags durch das EU-Parlament

• 2027-2028 Offizielle Veröffentlichung des Rechtsaktes 

• Ab Inkrafttreten: 18 Monate Übergangsfrist – danach greifen die Verbote



R410A: 50% R32 + 50% R125

R449A: je 25 % R32, R125, R1234yf, R134

R513A: 56% R1234yf + 44% R134a

Auch hier sind PFAS enthalten:

Konstruktions- und Beschichtungswerkstoffe für Bauteile von 

Komponenten zur Sicherstellung einer energieeffizienten 

Funktion und der Reduzierung von Materialeinsatz und 

Verschleiß

Dichtungsmaterialien in Dichtungssystemen aller Art zur 

Erhaltung von Funktion, Austauschbarkeit und 

Wartungsfreundlichkeit und zur Vermeidung von 

umweltbelastenden Stoff-Freisetzungen

Elektrotechnische- und elektronische Komponenten (z.B. 

Motoren, Sensoren, Schütze, Kabel), die für den Antrieb und 

Steuerung der Komponenten und Anlagen benötigt werden9
Stand 10/2023



Ausnahmeregelungen mit längeren Fristen





ECHA-Stellungnahmen von BFS und VDKF

Kernforderungen in der Stellungnahme: 

 Komplette Ausnahmeregelung für fluorierte Kältemittel; sofern dies nicht möglich ist:

 Zeitlich unbegrenzte Ausnahmereglung für PFAS-haltige Kältemittel für Bestandsanlagen

 Zeitlich unbegrenzte Ausnahmereglung für PFAS-haltige Ersatzteile für Bestandsanlagen

• Gemeinsames Positionspapier der Organisationen

BIV, BTGA, Bundesfachschule, FGK, 

RLT Herstellerverband, VDKF, ZVKKW 

(erarbeitet von VDKF und BFS)

• Versand an Ministerien, Parlamentarier, Medien, 

betroffene Verbände



UNEP
2022 Assessment Report of the
Environmental Effects Assessment Panel

„Trifluoressigsäure hat biologische 
Eigenschaften, die sich deutlich von den 
längerkettigen polyfluorierten 
Alkylsubstanzen (PFAS) unterscheiden und 
die Aufnahme von TFA in diese größere 
Gruppe von Chemikalien, die reguliert 
werden sollen, wäre mit der 
Risikobewertung von TFA unvereinbar.

„Der Anstieg der TFA-Konzentrationen dürfte 
zum jetzigen Zeitpunkt keine nennenswerte 
Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. 
Auf der Grundlage der prognostizierten 
zukünftigen Verwendung dieser Vorläufer 
(Anm. = Kältemittel) von TFA ist kein Schaden 
zu erwarten.“

Die Regulierung von PFAS als Klasse ist 
wissenschaftlich nicht vertretbar, und TFA 
sollte für die Zwecke der Regulierung als 
gesonderte Chemikalie behandelt werden.“

„Wir sind der Meinung, dass die Persistenz 
nur als regulatorisches Kriterium für Stoffe in 
Betracht gezogen werden sollte, die mäßig 
oder hochtoxisch sind und/oder in 
Organismen bioakkumulativ sind und/oder 
eine trophische Vergrößerung erfahren. TFA 
reichert sich nicht an und ist auch bei den 
geringen bis mäßigen Expositionen, die 
derzeit in der Umwelt gemessen werden 
oder in ferner Zukunft prognostiziert 
werden, nicht toxisch.“

Auf EU-Ebene gibt es 
Bestrebungen, TFA in der 
sogenannten CLP-Verordnung als 
„reproduktionstoxisch“ 
einzustufen, was bedeutet, der 
Stoff kann unfruchtbar machen 
oder Schäden beim Nachwuchs 
auslösen. Auch die deutsche 
„Bundesstelle für Chemikalien“ 
will diese Einstufung 
vorschlagen. Laut Angaben des 
Umweltbundesamtes (UBA) sind 
PFAS-Pestizide deutschlandweit 
die dominante Quelle der TFA-
Belastung von Wasser.

Aber: 



PFAS-Verbot – Politik erwägt Ausnahmen

Antwort von Ursula von der Leyen auf einen Brief von Abgeordneten der EVP-

Fraktion, in dem diese Bedenken bzgl. eines pauschalen PFAS-Verbots äußern:

„Im Rahmen der geltenden REACH-Verordnung können Ausnahmen von 

Beschränkungen gewährt werden, wenn keine Alternativen zur Verfügung stehen und 

die sozioökonomischen Kosten der Beschränkung im Vergleich zur Risikominderung 

unverhältnismäßig wären. Auf dieser Grundlage beabsichtigt die Kommission, 

Ausnahmeregelungen für Verwendungen vorzuschlagen, die für den digitalen und 

ökologischen Wandel und die strategische Autonomie der EU erforderlich sind, 

solange keine tragfähigen Alternativen zur Verfügung stehen.“ (Mai 2024)

Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz beim Chemie & Pharma Summit 2024 des 

Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) am 12. September 2024 in Berlin:

„Ein undifferenziertes Totalverbot dieser ganzen chemischen Stoffgruppen lehnen wir 

aber ab. Dort, wo der Einsatz von PFAS schädlich ist und es bessere Alternativen 

gibt, sollten die Stoffe verboten werden. Dort, wo es noch keine Alternativen gibt und 

ihr Nutzen überwiegt, muss ihr Einsatz möglich bleiben, etwa bei Medizinprodukten, 

bei Halbleitern oder bei Elektrolyseuren. Bis es Alternativen gibt, brauchen wir 

deshalb Übergangsfristen und Ausnahmen.“  
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